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Wichtige Informationen zu Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus

Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informa-
tionen sind unter www.mannheim.de zu fin-
den. Die Inzidenzzahl für den Stadtkreis
Mannheim ist unter www.mannheim.de/in-
zidenzzahl einsehbar.

CoronaVO des
Landes Baden-Württemberg

Mit Beschluss vom 3. Dezember 2021 hat die
Landesregierung die Verordnung über infek-
tionsschützende Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Corona-Virus (Corona-Ver-
ordnung) erneut geändert. Die Änderungen
sind am 4. Dezember 2021 in Kraft getreten
und hier zu finden: www.baden-wuerttem-
berg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-coro-
na/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-
baden-wuerttemberg

Stadtbibliothek: Trendadvent entfällt
Die für alle Adventssamstage geplanten An-
gebote im Rahmen des „Trendavent“ in der
Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Mann-
heim mussten aufgrund der aktuellen Situa-
tion abgesagt werden und entfallen.

Kommunales Impfzentrum (KIZ) im
Rosengarten für Mannheimerinnen

und Mannheimer über 55 Jahre:
mit Termin

Im Kommunalen Impfzentrum (KIZ) im Ro-
sengarten besteht die Möglichkeit zur Imp-
fung gegen das Corona-Virus für Mannhei-
merinnen und Mannheimer, die aufgrund ih-
res Alters zur besonders vulnerablen Gruppe
gehören.

Die Impfungen im KIZ Mannheim sind
nach vorheriger Terminvereinbarung mög-
lich. Die Termine stehen vorerst nur Perso-
nen über 55 Jahre mit Hauptwohnsitz in
Mannheim zur Verfügung. Personen, die fal-
sche Angaben zu Alter oder Postleitzahl ma-
chen, müssen am kommunal finanzierten
Impfzentrum abgewiesen werden. Wer sei-
nen Impftermin nicht wahrnehmen kann,
wird darum gebeten, den Termin abzusagen,
damit er wieder neu angeboten werden
kann. Die Möglichkeit dazu besteht über die

Terminbestätigungsmail oder auch auf der
Website, auf der der Termin vereinbart wur-
de. Es werden täglich neue Termine für Imp-
fungen mit dem Impfstoff von Moderna ein-
gestellt.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personal-
ausweis benötigt. Ebenso wird darum gebe-
ten, die Krankenkassenkarte und den Impf-
pass, falls vorhanden, mitzubringen. Wer kei-
nen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Be-
scheinigung. Es sind Drittimpfungen (soge-
nannte Auffrischungs- oder Boosterimpfun-
gen) möglich. Es wird gebeten, die Informa-
tionen zur Auffrischungsimpfung unter
www.dranbleiben-bw.de/auffrischimpfung
zu beachten.

Die Impfung wird gemäß der aktuell gülti-
gen STIKO-Empfehlung mit einem mRNA-
Impfstoff vorgenommen. Der Impfstoff kann
nicht frei gewählt werden. Regelhaft kommt
für Personen, die 30 Jahre und älter sind, der
Impfstoff von Moderna zum Einsatz, unab-
hängig vom Impfstoff, der bei den vorherigen
Impfungen verwendet wurde. Information
und Terminanmeldung: www.mann-
heim.de/kiz

Impftelefon zur Terminbuchung im KIZ
für Mannheimerinnen und Mannhei-

mer über 55 Jahren
Der Seniorenrat Mannheim bietet unter der
Telefonnummer 0621/293-9516 von Montag
bis Freitag zwischen 10 und 17.30 Uhr für
Menschen über 55 Jahre aus Mannheim tele-
fonische Hilfe bei dem Buchen eines Impf-
termins an. Es wird gebeten, sich Zettel und
Schreibstift bereitzulegen. Der Seniorenrat
Mannheim wird dann die Anmeldung und
das Buchen übernehmen.

Impfangebot im
Universitätsklinikum: nur mit Termin

Die Impfzentren in Baden-Württemberg ha-
ben planmäßig am 30. September ihren Be-
trieb eingestellt. Zu diesem Termin sind die
Corona-Impfungen in die Regelversorgung
übergegangen – Impfungen gegen SARS-
CoV-2 werden also weiter bei niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzten angeboten. Mann-
heimer Bürgerinnen und Bürger, die keinen
Hausarzt haben, können sich auch am Uni-
versitätsklinikum impfen lassen: Dort sind im

Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1 (Eingang West,
Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) montags bis
freitags, 8 bis 16.30 Uhr, nur nach vorheriger
Terminvereinbarung Impfungen möglich.
Termine können unter www.umm.de/impf-
punkt vereinbart werden.

Der Impfpunkt ist mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut zu erreichen: Die Haltestel-
le „Universitätsklinikum“ (Stadtbahnlinien 2,
4/4a, 5/5a, 7, 15) liegt nur etwa 200 Meter
vom Eingang West entfernt. Für PKWs ste-
hen kostenpflichtige Parkplätze in der Tief-
garage am Neckar zur Verfügung.

Impfen vor Ort: ohne Termin
Bei den kommenden Impfaktionen vor Ort
gibt es die Möglichkeit, sich ohne Termin
impfen zu lassen:

Donnerstag, 9. Dezember
12 bis 18 Uhr: Neckarau, Volkshaus Neckarau,
Mehrzweckhalle, Rheingoldstraße 47-49
12 bis 18 Uhr: Käfertal, Kulturhaus Käfertal,
Gartenstraße 8

Freitag, 10. Dezember
12 bis 18 Uhr: Neckarau, Volkshaus Neckarau,
Mehrzweckhalle, Rheingoldstraße 47-49
12 bis 18 Uhr: Abendakademie Mannheim, U
1, 16-19
14 bis 18 Uhr: Schönau, Kerschensteiner Ge-
meinschaftsschule, Gebäude A (Vorraum
Gymnastikhalle), Apenrader Weg 18-20

Samstag, 11. Dezember
12 bis 18 Uhr: Neckarau, Volkshaus Neckarau,
Mehrzweckhalle, Rheingoldstraße 47-49
12 bis 18 Uhr: Rheinau Quartiersmanage-
ment, Relaisstraße 164
12 bis 18 Uhr: Schloss Seckenheim, großer

Saal, Seckenheimer Hauptstraße 68

Sonntag, 12. Dezember
12 bis 18 Uhr: Neckarau, Volkshaus Neckarau,
Mehrzweckhalle, Rheingoldstraße 47-49
12 bis 18 Uhr: Käfertal, Kulturhaus Käfertal,
Gartenstraße 8
12 bis 18 Uhr: Friedrichsfeld, Lilly-Gräber-Hal-
le (Heimspiel TV Friedrichsfeld), Saarburger
Ring 49, Impfbus

Die Impfung wird gemäß der aktuell gülti-
gen STIKO-Empfehlung mit einem mRNA-
Impfstoff vorgenommen. Der Impfstoff kann
nicht frei gewählt werden. Regelhaft kommt
für Personen, die 30 Jahre und älter sind, der
Impfstoff von Moderna zum Einsatz, unab-
hängig vom Impfstoff, der bei den vorherigen
Impfungen verwendet wurde. Bei Personen
unter 30 Jahre wird der Impfstoff von Bion-
tech eingesetzt.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personal-
ausweis benötigt. Ebenso wird darum gebe-
ten, die Krankenkassenkarte und den Impf-
pass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer
keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Be-
scheinigung.

Es sind Impfungen für alle Menschen ab 12
Jahren möglich. Kinder und Jugendliche un-
ter 16 Jahren müssen von einer erziehungs-
berechtigten Person begleitet werden. Es
sind auch Drittimpfungen (sogenannte Auf-
frischungs- oder Boosterimpfungen) mög-
lich. Es wird gebeten, die Informationen zur
Auffrischungsimpfung unter www.dranblei-
ben-bw.de/auffrischimpfung zu beachten.
Im Falle einer Erstimpfung kann für die
Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarzt-
praxis bzw. einer niedergelassenen Ärztin
oder einem niedergelassenen Arzt verein-
bart werden.

Derzeit kann aufgrund des großen An-
drangs und der Tatsache, dass die Impfaktio-
nen zeitlich begrenzt sind, nicht immer ge-
währleistet werden, dass allen Impfwilligen
vor Ort auch tatsächlich ein Impfangebot ge-
macht werden kann. Vor Ort werden Warte-
nummern ausgegeben, damit sich Wartezei-
ten besser abschätzen lassen. Die Impfaktio-
nen sollen die Arbeit der Arztpraxen unter-
stützen, nicht ersetzen. Es wird gebeten, sich
an die Hausarztpraxis zu wenden, wenn man
sich impfen lassen möchte.

Eine Übersicht über Impfaktionen in
Mannheim ist unter www.mann-
heim.de/impfaktionen zu finden. Für Imp-
fungen im Rhein-Neckar-Kreis sind Informa-
tionen unter www.rhein-neckar-
kreis.de/start/landratsamt/impfaktio-
nen.html zu finden.

Impfkarte Mannheim
Eine Übersicht über die Impfmöglichkeiten
in Mannheim bietet eine Impfkarte im Geo-
informationssystem der Stadt Mannheim:
www.gis-mannheim.de/impfkarte. Es kann
gefiltert werden nach Arztpraxen, die impfen
(mit vorheriger Terminvereinbarung), dem
Impfpunkt im Uniklinikum (nur mit vorheri-
ger Terminvereinbarung, für Mannheimerin-
nen und Mannheimer ohne Hausarzt) und
dem Kommunalen Impfzentrum Mannheim
(weitere Infos unter www.mannheim.de/kiz)
sowie den Impf-Aktionen ohne Termin im
Impfbus bzw. bei den Vor-Ort-Impfungen.
Bei den Impf-Aktionen ist der jeweilige Akti-
ons-Zeitraum zu beachten.

Hinweis für Impf-Praxen: Wer ebenfalls in
die Liste aufgenommen werden möchte,
wird gebeten, sich per E-Mail an 58co-
impf06@mannheim.de zu wenden.

Videoüberwachung in
Mannheim zeigt Erfolge

Als das Pilotprojekt „Videoüberwachung
Mannheim 2017“ ins Leben gerufen wurde,
sollten die Fallzahlen in den drei Bereichen
mit der höchsten Kriminalitätsbelastung
gesenkt und somit die subjektive und ob-
jektive Sicherheit der Mannheimerinnen
und Mannheimer nachhaltig verbessert
werden. Nun ziehen Stadt und Polizei ein
positives Zwischenfazit: Die Anzahl der
Straftaten in den von insgesamt 68 Kame-
ras überwachten Bereichen ist in den letz-
ten Jahren insgesamt zurückgegangen. Die
bisweilen befürchtete Verlagerung der Kri-
minalitätsschwerpunkte in andere Stadtbe-
zirke blieb dabei aus.

„Der Videoschutz in Mannheim wirkt!“,
so Erster Bürgermeister und Sicherheitsde-
zernent Christian Specht. „Erfreulich ist ne-
ben dem deutlichen Rückgang der Krimina-
litätsbelastung, dass die Videoüberwa-
chung in verschiedenen Situationen dazu
genutzt werden konnte, zügig polizeiliche
Hilfe zu leisten und schwere Straftaten zeit-
nah aufzuklären.“ Er gibt zugleich zu beden-
ken, dass die Straßen- und Betäubungsmit-
telkriminalität im vergangen Jahr allgemein
im gesamten Stadtgebiet zurückgegangen
ist: „Diese allgemeine Entwicklung ist auf
den Corona-Lockdown und die damit ein-
hergehende Reduzierung der Sozialkontak-
te im öffentlichen Raum zurückzuführen.“

Die intelligente Videoüberwachung zielt
auf eine schnelle Echtzeitintervention ab.
Polizeilich relevante Bewegungsabläufe,
zum Beispiel gewalttätige Übergriffe, sol-
len schnell erkannt und an eine Videobeob-

achterin oder einen Videobeobachter wei-
tergeleitet werden. Nach der Prüfung die-
ses Hinweises entscheidet die Polizeibe-
amtin oder der Polizeibeamte, ob und wel-
che Maßnahme einzuleiten oder ob der
Hinweis zu verwerfen ist. So kommt es im
Gefahrenfall zu einer schnellen Hilfeleis-
tung durch die Polizei und damit einherge-
hend auch zur zügigen Aufklärung von
Straftaten sowie der Stärkung des Sicher-
heitsgefühls.

Diese Stärkung des Sicherheitsgefühls
ist auch in Mannheim festzustellen: Im re-
präsentativen Sicherheitsaudit der Stadt
Mannheim aus dem Jahr 2020 schnitt diese
mit der Schulnote 2,3 ab und mehr als die
Hälfte der Befragten bejahte eine Verbes-
serung des subjektiven Sicherheitsempfin-
dens.

Trotz der gesunkenen Kriminalitätsbe-
lastung liegen in den videoüberwachten
Bereichen weiterhin die gesetzlichen Vor-
aussetzungen für einen Fortbetrieb der Ka-
meras vor. „Die Videoüberwachung wird
auch künftig ein wichtiger Baustein im um-
fassenden Sicherheitskonzept von Stadt
und Polizei sein, um für ein lebenswertes
Umfeld im öffentlichen Raum zu sorgen“,
betont Specht. Das gelte insbesondere
auch für die sogenannte intelligente Video-
überwachung in Form der Bewegungsmus-
tererkennung. Das Polizeipräsidium Mann-
heim arbeitet in Kooperation mit dem
Fraunhofer IOSB weiterhin daran, die Er-
kennungsrate der Algorithmus-basierten
Bildauswertung zu verbessern.

Weniger Straftaten in überwachten Bereichen

Erste Bilanz des
Mannheimer Bodenfonds

Mit einem Grundsatzbeschluss des Gemein-
derats vor rund zwei Jahren fing alles an:
Durch das Schaffen des Mannheimer Boden-
fonds kann die Stadt Mannheim aktiv auf
dem Grundstücksmarkt tätig werden und
diesen als strategisches Mittel für eine
Stadtentwicklung im Sinne des Leitbilds
2030 – urbane Lebensqualität, starke Stadt-
gesellschaft und soziale und kulturelle Teil-
habe aller – nutzen. Nachdem in der ersten
Ausschuss-Sitzung dieses Jahres über die
erstmalige Ausübung eines Vorkaufsrechts
mit Mitteln aus dem Bodenfonds beraten
wurden, schließt sich nun der Kreis: In der
letzten Sitzung des Ausschusses für Umwelt
und Technik stellte der Fachbereich Bau- und
Immobilienmanagement eine erste Bilanz
vor und gab einen Ausblick auf die kommen-
den Jahre.

„Durch die Umsetzung des Mannheimer
Bodenfonds hat die Stadt einen weiteren
Meilenstein zur Stärkung des kommunalen
Einflusses auf dem Grundstücksmarkt in
Mannheim erreicht. Dabei ist er als langfris-
tiges Instrument angelegt ohne festen End-
punkt. Grundstückskäufe werden nicht mehr
nur anlassbezogen getätigt, sondern als Stra-
tegie genutzt, um einen Vorrat zu schaffen,
der die städtebauliche Entwicklung langfris-
tig fördert und bezahlbaren Wohnraum mög-
lich macht. Zugleich will die Stadt auch ver-
mehrt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch
machen“, erläutert Baubürgermeister Ralf
Eisenhauer.

Eine im zweiten Halbjahr 2020 gebildete
dezernats- und fachbereichsübergreifende

Arbeitsgruppe zum Mannheimer Boden-
fonds hatte es sich zur Aufgabe gemacht,
Flächen im Stadtgebiet zu analysieren und zu
bewerten. Teilweise handelte es sich hierbei
um einzelne Grundstücke oder Objekte, teil-
weise um größere Areale mit einer Vielzahl
von Eigentümern und Grundstücken. Die Ar-
beitsgruppe kommt zu dem Schluss, dass sie
bei insgesamt zehn identifizierten Projekten
einen Erwerb aus dem Bodenfonds emp-
fiehlt. Diese zehn Projekte umfassen 110
Grundstücke mit einer Gesamtfläche von
rund 170.000 Quadratmetern und betreffen
210 Eigentümerinnen und Eigentümer. Wei-
tere zehn Projekte identifiziert die Arbeits-
gruppe als grundsätzlich sehr interessant,
eine abschließende Entscheidung über einen
potenziellen Erwerb steht aber noch aus. Bei
vier Projekten besteht zwar ein grundsätzli-
ches Interesse, nach abschließender Prüfung
wird ein Erwerb jedoch ausgeschlossen.
Schlussendlich wird in weiteren neun Fällen
von einem Erwerb abgeraten, da diese Pro-
jekte nicht der Zielsetzung des Bodenfonds
entsprechen. Insgesamt, so die Bilanz, liegen
die Kosten für die zum Erwerb empfohlenen
Projekt bei mindestens 12,5 Millionen Euro.
Die Kosten für die zehn sehr interessanten
Projekte, bei denen eine Entscheidung noch
aussteht, lägen bei weiteren rund 9 Millio-
nen Euro. All diese Summen sind jedoch lang-
fristig anzusehen und auf einen Zeitraum
von voraussichtlich rund zehn Jahre zu ver-
teilen.

Konkret wurden aus dem Bodenfonds bis-
lang vier Projekte umgesetzt, darunter der

Langfristige Aktivitäten auf dem Grundstücksmarkt angestrebt
Kauf eines Grundstücks in Wallstadt, das Po-
tenzial für das geplante Sport- und Kultur-
zentrum im Stadtteil bietet, sowie die Räu-
mung eines städtischen Grundstücks auf
dem Luzenberg. In Abstimmung mit der
städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG
wurde zudem ein städtisches Grundstück in
der Schwetzingerstadt verkauft, damit die
GBG im Gegenzug fünf Grundstücke in der
Neckarstadt und dem Jungbusch erwerben
konnte, um dort ebenfalls preisgünstiges
Wohnen anzubieten. In Neuhermsheim hat
die Stadt Mannheim Anfang dieses Jahres
bei einem privaten Wohnbaugrundstück von
ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht. Ak-
tuell läuft hier ein vom Erstkäufer eingeleite-
tes Klageverfahren vor dem Verwaltungsge-
richt Karlsruhe. Zusätzlich prüft die Verwal-
tung die Erarbeitung kommunaler Förder-
programme und ob hierfür Mittel aus dem
Bodenfonds eingesetzt werden könnten. Ziel
solcher Förderprogramme ist es, privaten Ei-
gentümerinnen und Eigentümern Anreize zu
geben, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen
und dadurch den Mannheimer Wohnungs-
markt zu entlasten. Auch die Einführung
einer kommunalen Mindesteigentumsquote
wird geprüft.

„Diese ersten Projekte zeigen, wie vielfäl-
tig die Mittel aus dem Bodenfonds einge-
setzt werden können – sie zeigen aber auch,
dass wir als Stadt hier einen langen Atem nö-
tig haben. Wir haben aber schon jetzt er-
reicht, dass wir in der lokalen Immobilien-
branche als ernst zu nehmender Investor an-
gesehen werden“, resümiert Eisenhauer.
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Kombibad Herzogenried
Mit dem neuen Kombibad Herzogenried
entsteht in der Neckarstadt durch rund
1.700 Quadratmeter zusätzliche Wasserflä-
che und sieben neue Becken ein erweitertes
Badeerlebnis zu jeder Jahreszeit. Das schon
jetzt größte Schwimmbad Mannheims wird
dadurch zu einem attraktiven Frei- und Hal-
lenbad für Besucherinnen und Besucher aus
ganz Mannheim und der Region. Knapp 50
Millionen Euro investiert die Stadt Mann-
heim in den Neubau – und hat jetzt aufgrund
der innovativen und energieeffizienten Bau-
weise von der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) aus dem Programm „BEG Kom-
munen“ eine Förderung in Höhe von knapp
5,5 Millionen Euro erhalten.

„Das Kombibad Herzogenried wird in der
Bäderlandschaft der Region nicht nur durch
ein modernes Badeerlebnis für Jedermann
ein Alleinstellungsmerkmal haben, sondern
auch durch seine besondere Bauweise her-
ausragen. Der geringe Energiebedarf der
neuen Schwimmhalle ist Beispiel eines kli-
magerechten Städtebaus. Umso mehr freu-
en wir uns über die Fördermittel, die für die
Umsetzung gut eingesetzt werden können“,
bewertet Bau- und Sportbürgermeister Ralf
Eisenhauer den finanziellen Zuschuss.

Seit Beginn der Planungen strebt der zu-
ständige Fachbereich Sport und Freizeit eine

Energieeffizienz-Klassifizierung für das
Kombibad an. Um dieses Ziel zu erreichen,
war ein passgenaues Zusammenspiel zwi-
schen einer hochgedämmten Gebäudehülle
einerseits und einer energiesparenden Anla-
gentechnik andererseits erforderlich. So
wurden Dreifach-Verglasungen, Dämmun-
gen, das passende Verhältnis zwischen
Wand- und Deckenflächen und Glasflächen
berücksichtigt sowie eine Technik, die Wär-

Förderung von knapp 5,5 Millionen Euro für energieeffiziente Bauweise

merückgewinnung in Lüftungsanlagen er-
möglicht. Da eine genaue Berechnung des
Effizienzgebäudes erst in der Ausführungs-
planung erstellt wird, konnten die Förder-
mittel nicht von Beginn an beantragt und in
das Finanzvolumen der Baumaßnahme ein-
bezogen werden. Durch die konsequente
Beachtung einer energieeffizienten Bauwei-
se ist nun aber der Standard eines Effizienz-
gebäudes 40 erreicht worden.

Nachdem im Juli dieses Jahres der Bauan-
trag eingereicht wurde, laufen nach einer er-
folgten Teilbaugenehmigung aktuell die ers-
ten Tiefbauarbeiten. Hierbei werden auch
der Abwasserkanal und die Fernwärmelei-
tung verlegt. Das Ausheben der Baugrube ist
für das erste Quartal 2022 geplant. Eine Er-
öffnung ist für 2024 vorgesehen.

Die Planungen zum Kombibad Herzogen-
ried werden seit dem Grundsatzbeschluss
des Gemeinderats im Jahr 2017 vom Fachbe-
reich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim
vorangetrieben. Aus dem Architektenwett-
bewerb im November 2019 gingen Hascher
Jehle Design GmbH in Kooperation mit Wei-
dinger Landschaftsarchitekten aus Berlin als
Sieger hervor. Die Architektinnen und Archi-
tekten wurden im Mai 2020 nach Abschluss
des Vergabeverfahrens beauftragt und er-
gänzten ihre Arbeitsgemeinschaft um die 4a
Architekten GmbH aus Stuttgart. Die neue
Schwimmhalle soll an das Freibad angrenzen
und auf einem Teil der Wiese westlich des
Schwimmer- und Sprungbeckens sowie auf
Teilen des Parkplatzes gebaut werden.

Über eine eigens erstellte Webseite zum
Neubauprojekt kann die Entwicklung im
Herzogenriedbad verfolgt werden:
www.schwimmen-mannheim.de/kombi-
bad-2024.

Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 13.,
bis Freitag, 17. Dezember, in folgenden Stra-
ßen mobile Geschwindigkeitskontrollen
durch:

Auf dem Sand - Badenweilerstraße (Spiel-
straße) - Eisenacher Weg (Vogelstangschule)
- James-Monroe-Ring - Kloppenheimer Stra-
ße - Kolmarer Straße - Mannheimer Straße -
Mülhauser Straße (Friedrichsfeldschule) -
Offenburger Straße - Rüdesheimer Straße -
Sachsenstraße - Schwabenstraße - Thomas-
Jefferson-Straße - Thüringer Straße - Worm-
ser Straße (Käfertalschule) - Zähringerstraße
(Seckenheimschule)

JakobLenz
Am Samstag, 11. Dezember, feiert ab 19 Uhr
die Kammeroper „Jakob Lenz“ von Wolfgang
Rihm, frei nach Georg Büchners Novelle
„Lenz“, Premiere im Nationaltheater. Jakob
Lenz hört Stimmen. Sie treiben ihn hinaus in
den Wald, sie quälen ihn mit Bildern aus der
Vergangenheit, die ihre Schatten über die
Gegenwart werfen. Ruhe findet Lenz im
Haus des Pfarrers Oberlin, doch auch sie ist
von kurzer Dauer. In den 1830er-Jahren stößt
Georg Büchner auf die Geschichte des Dich-
ters Lenz, der von Goethe zunächst hoch ge-
schätzt, dann verstoßen, nach und nach dem
Wahnsinn verfällt. Aus Büchners „Lenz“-No-
velle macht Wolfgang Rihm schließlich eine
Oper, die mit verstörender Wucht vom
Schicksal des jungen Dichters berichtet. Ein
Kampf zwischen Wahnsinn und Kontrolle,
von Calixto Bieito in packende Bilder ge-
setzt. Weitere Vorstellungen sind am 17. so-
wie 22. Dezember. Weitere Informationen
sind unter www.nationaltheater-mann-
heim.de zu finden, das Kartentelefon ist un-
ter 0621/1680150 zu erreichen.

Medienmittwocheder
StadtbibliothekimDezember
Am Mittwoch, 15. Dezember, findet ab 17 Uhr
die Digitale E-Book-Sprechstunde intensiv
statt. Ob am PC, Smartphone oder E-Book-
Reader: die Nutzung der digitalen Bibliothek
„Metropolbib“ ist über verschiedene Wege
möglich. Das Team der Stadtbibliothek stellt
an diesem digitalen Medienmittwoch im
Rahmen einer Online-Veranstaltung ver-
schiedene Möglichkeiten vor und steht für
Fragen rund um die Nutzung der Metropol-
bib zur Verfügung. Eine Anmeldung vorab
per E-Mail an stadtbibliothek.zentralbiblio-
thek@mannheim.de oder telefonisch unter
0621/293-8933 ist erforderlich. Die Zugangs-
daten für die Online-Veranstaltung werden
nach der Anmeldung an alle Teilnehmenden
versendet.

Am Mittwoch, 22. Dezember, wird ab 17
Uhr eine Bib-Tour durch die Zentralbiblio-
thek angeboten. Dabei werden neben dem
Medienbestand auch die digitalen Angebote
und Nutzungsbedingungen der Bibliothek
vorgestellt. Eine Anmeldung vorab per E-
Mail an stadtbibliothek.zentralbiblio-
thek@mannheim.de oder telefonisch unter
0621/293-8933 ist erforderlich. Die Teilneh-
mendenzahl ist begrenzt. Die Veranstaltung
ist kostenlos und findet in der Zentralbiblio-
thek im Stadthaus N 1 statt. Es gelten die
Maßnahmen zum Infektionsschutz gemäß
gültiger Corona-Verordnung des Landes.
Mehr Informationen finden sich auf
www.stadtbibliothek.mannheim.de unter
der Rubrik „Veranstaltungen“.

STADT IM BLICK

Colibri-Veranstaltungen
im Dezember

Die Reihe „Colibri – Interkulturelle Angebo-
te der Stadtbibliothek Mannheim“ vereint
alle mehrsprachigen Medien und Veranstal-
tungen. Der bunte Vogel Colibri steht für
„colourful library“ und weist den Weg zum
interkulturellen Angebot der Stadtbiblio-
thek.

An den Donnerstagen 9., 16. und 23. De-
zember, jeweils 17 Uhr, findet das virtuelle
Sprachcafé „Café Colibri“ statt. Menschen
aus verschiedenen Kulturkreisen, unabhän-
gig von Alter und sozialer Herkunft, haben
hier die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre
ihre Deutschkenntnisse anzuwenden und zu
vertiefen. Bei den virtuellen Gesprächsrun-
den können Themen aller Art wie Familie,
Hobbys, Feste und Aktuelles zur Sprache
kommen. Die Zugangsdaten für die virtuelle
Veranstaltung werden nach der Anmeldung
per E-Mail an stadtbibliothek.zentralbiblio-
thek@mannheim.de versendet.

Die Vorleserinnen Maria Yolanda Martin
und Gisela Reugels der Kinder- und Jugend-
bibliothek lesen am Samstag, 11. Dezember,

ab 12 Uhr das Bilderbuch „Mats und die Wun-
dersteine: eine Geschichte mit zwei Enden /
Matías y la piedra maravillosa: una historia
con dos finales“ von Marcus Pfister in den
Sprachen Spanisch und Deutsch online vor.
Nach der Lesung wird gemeinsam gebastelt,
gemalt und gespielt. Die Teilnahme an der
virtuellen Veranstaltung ist kostenlos. Die
Zugangsdaten werden nach der Anmeldung
per E-Mail an stadtbibliothek.kinderbiblio-
thek@mannheim.de versendet.

In der online stattfindenden englischspra-
chigen Vorlesestunde am Donnerstag, 16.
Dezember, ab 16 Uhr liest Claudia Handwer-
ker von ElKiZ Mannheim e.V. das Weih-
nachtsbuch „Father Christmas needs a wee“
vor. Die Online-Vorlesestunde in englischer
Sprache richtet sich an Kinder ab drei Jahren.
Nach der Lesung wird gemeinsam gebastelt,
gemalt und gespielt. Die Teilnahme an der
virtuellen Veranstaltung ist kostenlos. Die
Zugangsdaten werden nach der Anmeldung
per E-Mail an stadtbibliothek.kinderbiblio-
thek@mannheim.de versendet.

Mannheimer Hallenbäder bieten
neue Aqua- und Schwimmkurse an

Der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt
Mannheim bietet ab Januar 2022 wieder
zahlreiche neue Kurse an. Aufgrund der co-
ronabedingten Schließung der Hallenbäder
im vergangenen Jahr ist die Nachfrage nach
Schwimmkursen für Kinder weiterhin enorm
hoch. Der Fokus des Kursangebots liegt des-
halb auch im kommenden Jahr auf den
Schwimmkursen für Anfängerinnen und An-
fänger. Aber auch Erwachsene, die Schwim-
men erlernen möchten, erhalten hierzu die
Möglichkeit. Die Aqua-Fitness- und Aqua-
Power-Kurse sind Angebote für Menschen,
die sich im Wasser sportlich betätigen wol-
len. Speziell für Menschen, die an Gewicht
verlieren möchten, gibt es einen Aquakurs

für Adipöse. Sämtliche Kurse finden in den
Mannheimer Hallenbädern – Herschelbad,
Gartenhallenbad Neckarau, Hallenbad
Waldhof-Ost und Hallenbad Vogelstang –
statt.

Die Kurse, die sich auch ideal als Weih-
nachtsgeschenk eignen, beginnen ab 10. Ja-
nuar 2022. Die Schwimmkurse mit 12 Termi-
nen kosten 72 Euro für Kinder und 120 Euro
für Erwachsene. Die Aqua-Kurse mit 10 Ter-
minen kosten 84 Euro. Bei allen Preisen ist
der Eintritt inklusive. Ab Mittwoch, 15. De-
zember, sind die Kurse des ersten Kurs-
blocks für das kommende Jahr im Buchungs-
system käuflich zu erwerben. Über
www.schwimmen-mannheim.de gelangen

Interessierte zur Buchungsseite, auf der es
eine Übersicht über die einzelnen Termine
und unterschiedlichen Kurse gibt. Zur Bu-
chung stehen als Zahlungsmöglichkeiten
Kreditkarte oder Giropay zur Auswahl. Eine
Vorab-Reservierung oder eine Vor-Ort-Bu-
chung in den einzelnen Bädern ist nicht
möglich.

Der Fachbereich Sport und Freizeit weist
ausdrücklich darauf hin, dass die jeweilige
aktuelle Corona-Verordnung des Landes Ba-
den-Württembergs bei Betreten des Bades
zu beachten ist. Weitere Informationen zu
den Kursen gibt es in den jeweiligen Hallen-
bädern oder per E-Mail an fb52@mann-
heim.de.

Seniorenrat und Stadtbibliothek
bringen Medien ins Haus

Seit 2019 ermöglicht die Stadtbibliothek
auch Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kungen die Nutzung ihres vielfältigen Medi-
enangebots. Der Lieferdienst „Medien-on-
Tour“ bringt die gewünschten Medien zu
Menschen, die aufgrund ihres Alters, einer
Krankheit oder einer Behinderung nicht mo-
bil sind.

Medienbotinnen und -boten bringen nach
Terminabsprache Bücher, Hörbücher, Filme
und Zeitschriften nach Hause und holen die-
se auch wieder ab. Gemeinsam mit engagier-
ten Ehrenamtlichen des Mannheimer Senio-
renrats e.V. wird dieses Angebot nun ausge-
weitet. Neben der Auslieferung der Bücher
beraten die Medienbotinnen und -boten
auch bei der Nutzung von E-Book-Readern
oder informieren blinde und sehbehinderte
Menschen über die Angebote des Deutschen
Zentrums für barrierefreies Lesen (dzb le-
sen). Nach Absprache besteht auch die Mög-
lichkeit, sich aus den gelieferten Büchern
vorlesen zu lassen.

Geplant ist auch die Abwicklung der An-

meldeformalitäten durch das Team von Me-
dien-on-Tour, falls Interessierte noch nicht
über einen Ausweis der Stadtbibliothek ver-
fügen. Ein gültiger Bibliotheksausweis ist die
Voraussetzung, um den kostenlosen Liefer-
dienst der Stadtbibliothek nutzen zu können.
Die Botinnen und Boten bringen die Medien
sowohl in Privathaushalte als auch in Senio-
renwohnheime und Pflegeeinrichtungen.

Interessierte, die die Medien-on-Tour nut-
zen möchten, können telefonisch unter
0621/293-8933 oder per E-Mail an stadtbi-
bliothek.medien@mannheim.de mit der
Stadtbibliothek Kontakt aufnehmen.

Gewinnen von internationalen
Betriebswirtinnen und Betriebswirten für die Region

Zum inzwischen sechsten Mal fand von En-
de September bis Ende November die BWL-
Brückenmaßnahme – gefördert durch das
Programm IQ (Integration durch Qualifizie-
rung) und den ESF (Europäischer Sozial-
fonds) – statt. Organisiert hat sie der Fach-
bereich für Wirtschafts- und Strukturförde-
rung der Stadt Mannheim, unterstützt wur-
de er unter anderen von den Agenturen für
Arbeit Mannheim und Heidelberg, dem Job-
center Mannheim und Heidelberg sowie
dem Welcome Center Rhein-Neckar.

Elf Betriebswirtinnen und ein Betriebs-
wirt, die meisten aus Ost- und Südosteuro-
pa, aber auch aus Indien, Syrien und der Tür-

kei, haben an der Hochschule der Wirtschaft
für Management in Mannheim (HdWM) ih-
re betriebswirtschaftlichen Fachkenntnisse
erweitert und aktualisiert. Neben einer Auf-
frischung der klassischen betriebswirt-
schaftlichen Fachgebiete befassten sich die
Teilnehmenden auch mit aktuellen Themen
wie „Interkulturelles Management“ und
„Digitale Transformation“ sowie mit „Pro-
jektmanagement“ und „Arbeits- und Steu-
errecht“. Die Teilnehmenden konnten nicht
nur ihre Fachkenntnisse, sondern auch ihre
fachsprachlichen Kompetenzen vervoll-
kommnen.
Bei der Heidelberger Dienste gGmbH bau-

ten die Betriebswirtinnen und Betriebswir-
te vor allem ihre sozialen und kommunikati-
ven Kompetenzen aus. In der Regel verfü-
gen sie sowohl über viele Erfahrungen aus
ihren jeweiligen Heimatländern als auch
über gute IT- und Englischkenntnisse. Sie
können den Betrieben in der Region eine
hohe Motivation, ihre Erfahrungen und das
neu erworbene Wissen zur Verfügung stel-
len.
„Bei den in Deutschland lebenden interna-
tionalen Fachkräften gibt es ein großes
noch nicht genutztes Potenzial und viele Ta-
lente“, so Christiane Ram, Leiterin des Fach-
bereichs für Wirtschafts- und Strukturför-

derung. „Die BWL-Brückenmaßnahme er-
laubt es uns, diesen sehr motivierten Fach-
kräften eine zusätzliche Qualifikation auf
ihrem Weg in Arbeit zu geben. Dies ist ein
wertvoller Beitrag für die Fachkräftesiche-
rung der Betriebe unserer Region und eine
Bereicherung unserer interkulturellen
Stadtgesellschaft.“
Die Wirtschaftsförderung stellt für Betriebe
gerne Kontakte zu den internationalen Be-
triebswirtinnen und Betriebswirten her und
beantwortet Fragen. Der Ansprechpartner,
Rolf Schäfer, ist telefonisch unter 0621/293-
3355 sowie per E-Mail an rolf.schae-
fer@mannheim.de zu erreichen.
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Mannheim im Club der Agenda 2030 Kommunen

Als Sprecher für Internationales und kom-
munale Entwicklungspolitik der GRÜNEN
Fraktion sowie als Mitglied im Ausschuss für
kommunale Entwicklungspolitik des Rates
der Gemeinden und Regionen Europas
/Deutscher Städtetag, freue ich mich beson-
ders über das Engagement der Stadt Mann-
heim, im Club der Agenda 2030 Kommunen.
Mannheim hatte zunächst eine Strategie
erarbeitet, die sich der Umsetzung der Sus-
tainable Development Goals (SDGs) der
Vereinten Nationen (UN) widmet. Es folgte
die Entwicklung eines Leitbilds 2030 für
Mannheim, um ein Handlungsprogramm für
die UN-Agenda 2030 auf lokaler Ebene zu er-
stellen. Basierend auf den Erkenntnissen
und Ergebnissen des Leitbildprozesses wur-

den die strategischen Ziele der Stadt Mann-
heim überarbeitet und 2019 durch den

Mannheimer Gemeinderat verbschiedet.
Mit der lokalen Implementierung der

Agenda 2030 leistet Mannheim einen wich-
tigen Beitrag für eine nachhaltigere sowie
gerechtere Welt und nimmt dabei eine inter-
nationale Vorreiterrolle ein. Beispiele sind
die Dreieckspartnerschaft zwischen Mann-
heim, Chisinau (Republik Moldau) und Czer-
nowitz (Ukraine). Hier konnte ein gemeinsa-
mes Projekt im Bereich der integrierten
Stadtentwicklung umgesetzt werden. In Pa-
rakou/Benin arbeiten die Stadtverwaltungen
an Maßnahmen zur Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie und aktuell wurde dank meines
Engagements in Namibia eine Zusammenar-
beit mit der Stadt Windhuk, durch die beiden
Oberbürgermeister der Städte in Aussicht
gestellt.

Damit die von der Weltgemeinschaft be-
schlossene Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung von einer globalen Vision zur
gelebten Realität wird, muss sie auf lokaler

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE
Eben verankert und umgesetzt werden. So
können Kommunen mit integrierten Ver-
kehrskonzepten, Klimaschutzmaßnahmen
sowie der Integration von Menschen mit Mi-
grationshintergrund und kommunalen Part-
nerschaftsprojekten wichtige Beiträge zur
Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitszie-
le leisten. Doch in weiten Teilen der Welt
nimmt die soziale Ungleichheit zu. Eine
wachsende Zahl von Städten und Gemein-
den erarbeitet auf Grundlage der SDGs eige-
ne kommunale Nachhaltigkeitsstrategien.

Andererseits weisen viele Trends welt-
weit in die falsche Richtung. Anhaltende Kli-
maerwärmung sowie wachsender Nationa-
lismus und Fremdenfeindlichkeit sind weite-
re gravierende Probleme. Viele der negati-
ven Trends werden durch die verheerenden
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
noch verstärkt. Ohne das große Engagement
zivilgesellschaftlicher und kommunaler Ak-
teure werden die Ziele in den kommenden

zehn Jahren nicht erreicht. Eine Grundlage
dafür sind ausreichende Informationen über
die SDGs, in die Politik und die Stadtgesell-
schaft hinein, über Fortschritte, aber auch
Hindernisse und Zielkonflikte bei ihrer Um-
setzung.

Herr Markus Sprengler, Stadtrat und Spre-
cher für Internationales und kommunale
Entwicklungspolitik bei Bündnis 90/ DIE
GRÜNEN im Gemeinderat.

Haben Sie Interesse an weiteren Informa-
tionen? Sie finden uns im Rathaus E 5, 68159
Mannheim und erreichen uns telefonisch
unter 0621-293 9403, per Mail unter grue-
ne@mannheim.de sowie im Internet unter
www.gruene-fraktion-mannheim.de

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates (Etatberatungen)

am Dienstag, 14. Dezember 2021, um 09:30 Uhr,
Mittwoch, 15. Dezember 2021 um 09:00 Uhr, Donnerstag,

16. Dezember 2021 um 09:00 Uhr und Freitag, 17. Dezember 2021 um 9.00 Uhr
im Ratssaal, Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Den gesetzlichen Vorgaben zum Öffentlichkeitsgrundsatz von gemeinderätlichen Sitzungen ent-
sprechend wird die Sitzung für die Öffentlichkeit in den Raum Swansea im Stadthaus N 1 per Live-

stream übertragen. Anmeldung vorab unter 15.21.GRFA@mannheim.de
Für den Livestream der Sitzung im Raum Swansea müssen alle Zuschauer*innen getestet sein,

auch Geimpfte und Genesene. Ein kostenloser Antigen-Test kann bei allen im Stadtgebiet vorhan-
denen Testzentren erfolgen. Zudem wird eine Testung mit einem Antigen-Test auch unmittelbar vor
der Sitzung angeboten. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes während der ge-

samten Sitzung ist verpflichtend.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Sitzung via Livestream im Internet (https://www.mann-
heim.de/livestream-gemeinderat) zu verfolgen.

1 Aktuelle Situation Corona
2 Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung 2022
Weiteres Verfahren Beteiligungshaushalt der Stadt Mannheim und Anträge

Leitbild Mannheim 2030 – Weiterentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Gestal-
tung des öffentlichen Raums

Teilhaushalt Dezernat OB
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Aktualisierte Vorhabenliste 2021_2 im Rahmen des Regelwerks Bürgerbeteiligung

Teilhaushalt Dezernat II
Wirtschaft, Arbeit, Soziales, Kultur

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Sicherstellung und Entwicklung des KREATECH-Programms zu KreaSocTech - Anpassung der
Richtlinie
und
Verlängerung des Kooperationsvertrages mit der Stadt Heidelberg anlässlich des „Internationa-
len Filmfestivals Mannheim-Heidelberg“
und
Finanzielle Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung des Deutschen Rheinschiffahrtsmu-
seums in Mannheim e.V. für den Betrieb des Museumsschiffes Mannheim

Teilhaushalt Dezernat III
Bildung, Jugend, Gesundheit
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Maßnahmen der Stadt Mannheim zur Bekämpfung der Corona-Pandemie durch Testungen in
Kitas – Verlängerung bis 31.08.2022
und
Kinderbetreuung im „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ – Verlängerung der Maßnah-
men zur Personalbedarfsdeckung und Unterstützung bei Hygienemaßnahmen bis zum
31.08.2022 (Ende des Kindergartenjahres 2021/2022)
und
Sanierung der Sporthalle und der Außensportfläche an der IGMH im Rahmen des Bundespro-
gramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur„;
hier: Maßnahmenbeschluss
und
Änderung der Entgeltregelungen der Städtischen Musikschule Mannheim

Teilhaushalt Dezernat IV
Bauen, Planung, Verkehr, Sport
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Umsetzung, Ausstattung und Weiterentwicklung des Mannheimer Bodenfonds
und
Förderprogramm zur Anschaffung von Lastenrädern
- Zwischenbericht
- Weiterführung des Nachhaltigkeitsbonus für den Verzicht auf ein Kfz ab dem Jahr
2022

- Änderung der Förderrichtlinie ab dem Jahr 2022
I61-LASTRAD Förderung Lastenräder
und
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Projekt Futuraum Mannheim und Anträge

Teilhaushalt Dezernat V
Bürgerservice, Umwelt, technische Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mannheim; Wirtschaftsplan 2022
und
Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Mannheim über die Erhebung von Gebühren im
Bestattungswesen (Gebührenverzeichnis der Friedhöfe Mannheim zum 01.01.2022)
und
Friedhöfe Mannheim - Wirtschaftsplan 2022
und
Stadtraumservice Mannheim - Satzung der Stadt Mannheim zur Förderung der Kreislaufwirt-
schaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirt-
schafts- und Gebührensatzung)
und
Eigenbetrieb Stadtraumservice - Erstellung der Eröffnungsbilanz
und Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen
und
Eigenbetrieb Stadtraumservice - Wirtschaftsplan 2022

3 Änderung in der Besetzung der sachkundigen Einwohner*innen im gemeinderätlichen Aus-
schuss für Bildung und Gesundheit

4 Änderung in der Besetzung der sachkundigen Einwohner des Kulturausschusses
4.1 Besetzung des Stiftungsrates der Stiftung Kunsthalle Mannheim
5 Ausscheiden und Bestellung von Bezirksbeiräten

Hier: Herr Prof. Dr. Stefan Norra, Neckarau
Frau Sabine Seifert / Frau Nadja Christin Fakesch, Waldhof

5.1 Ausscheiden von Bezirksbeiräten; Hier: Herr Horst-Dieter Friedrich, Vogelstang
6 Ausbau des vorschulischen Kinderbetreuungsangebots: Investive Förderung des Kinderhaus-

Projekts des Investors AUDERE EQUITY auf dem Grundstück Am Steingarten 16 im Stadtbe-
zirk Neckarstadt-Ost

7 Bebauungsplan Nr. 77.37 “Spinelli U-Halle„ in Mannheim-Feudenheim
hier: Satzungsbeschluss und Antrag

8 Bebauungsplan Nr. 32.40.1 “Turley-ArealTeilbereich 1, 1. Änderung„ in Mannheim-Neckarstadt-
Ost

9 Zur Sitzung des Gemeinderates eingereichte Anträge der Fraktionen (ohne Etatanträge)
10 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt

Mannheim ohne Aussprache
11 Anfragen
12 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Bekanntmachung derTierseuchenkasse (TSK) Baden-Württemberg
- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 2022 ist der 01.01.2022.

Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2021 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2022 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre
Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsge-
setzes in Verbindung mit der Beitragssatzung.

Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 2022
meldepflichtig.
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften erhalten
Mitte Januar 2022 einen Meldebogen.

Melde- und beitragspflichtigeTiere sind: Pferde
Schweine

Schafe
Hühner
Truthühner/Puten

MeldepflichtigeTiere sind: Bienenvölker (sofern nicht über einen Landesverband
gemeldet)

Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons,Wisenten und
Wasserbüffel.
Die Daten werden aus der HIT Datenbank (Herkunfts- und
Informationssystem für Tiere) herangezogen.

Nichtmeldepflichtig sind u.a. GefangengehalteneWildtiere (z.B. Damwild,
Wildschweine),Esel, Ziegen, Gänse undEnten

Werden bis zu 25 Hühner und/oderTruthühner und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.)
gehalten, entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner und/oder Truthühner.

Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob dieTiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb stehen oder
in einer Hobbyhaltung. Zu melden ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Stand-
ort.

Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung bei dem für Sie
zuständigen Veterinäramt gemeldet werden.

Schweine-, Schaf- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der Stichtagsmeldung an dieTier-
seuchenkasse BW, bis 15.01.2022 an HIT zumelden. DieTierseuchenkasse BWbietet an, die
Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. Die Voraussetzungen und nähere Informationen
erhalten Sie über das Informationsblatt welches mit dem Meldebogen verschickt wird. Das
Informationsblatt finden Sie auch auf unserer Home-page unter www.tsk-bw.de.

Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hingewiesen. Die Völkermeldungen der Imker
an ihren örtlichen Imkerverein werden von diesem an einen der beiden Landesverbände weiter ge-
meldet. Ist ein Imker nicht organisiert oder in einem Verein, der keinem der beiden Landesverbände
angeschlossen ist, müssen die Völker bei der Tierseuchenkasse gemeldet werden.

Ab sofort sind Stichtagmeldungen per Fax nicht mehrmöglich.Bitte melden Sie online, oder
über den auf dem Meldebogen aufgedruckten QR-Code oder per Post.

Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht, Leistun-
gen der Tier-seuchenkasse sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie,
als gemeldeter Tierbesit-zer, Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, etc.)
einsehen.

Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.de

Öffentliche Bekanntmachung

Der Bebauungsplan Nr. 11.44 „Entwicklung des Friedrichspark und der Universität Mann-
heim“ in Mannheim- Innenstadt/ Jungbusch und die zugehörige Satzung über örtliche Bau-
vorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO) in dessen Geltungsbereich werden ge-
mäß § 4a Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB) erneut ausgelegt.
Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 22.07.2021 die vorgelegten Entwürfe des Bebau-
ungsplans Nr. 11.44 „Entwicklung des Friedrichspark und der Universität Mannheim“ und der zuge-
hörigen Satzung über örtliche Bauvorschriften gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 Ab-
satz 2 BauGB beschlossen. Diese wurde vom 09.08. bis zum 17.09.2021 durchgeführt.
An dem bereits ausgelegten Bebauungsplanentwurf in der Fassung vom 2. August 2021 wurden
noch Änderungen vorgenommen, die eine erneute Auslegung erforderlich machen. Diese Änderun-
gen betreffen insbesondere:
- Begründung/Umweltbericht des Bebauungsplans zum Container-Terminal der Contargo Rhein-
Neckar GmbH im Mannheimer Hafen als Störfallbetrieb im Sinne der Seveso-Richtlinie,
- Begründung/Umweltbericht des Bebauungsplans bezüglich informeller Planungen und anderwei-
tiger Planungsmöglichkeiten,
- Änderungen an der Flächenbilanzierung und der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung in Begrün-
dung/Umweltbericht,
- Änderungen bei Artenschutzmaßnahmen und bei der artenschutzrechtlichen Untersuchung,
- Ergänzung der aktuellen Ergebnisse der Klimaanalyse 2020.
Hierdurch ändert sich die Begründung des Bebauungsplanentwurfs. Die Änderungen sind in den
ausgelegten Unterlagen kenntlich gemacht. Zusätzlich liegen neue umweltrelevante Informationen
vor.
Der Bebauungsplan Nr. 11.44 „Entwicklung des Friedrichspark und der Universität Mannheim“ er-
setzt nach seinem Inkrafttreten in seinem Geltungsbereich den bestehenden Bau- u. Straßenfluch-
tenplan Nr. 11.13 vom 13.05.1960.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt:

Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die
Herstellung von Grünflächen und die bauliche Weiterentwicklung der Universität Mannheim nach
dem Rückbau des Eisstadions und der Sportanlagen im Friedrichspark.

Durchführung der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Absatz 3 BauGB.
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung inklusiv des Umweltberichts sowie die für die
Festsetzungen relevanten technischen Regelwerke können vom 16.12.2021 bis einschl.
17.01.2022 im Technischen Rathaus, Glücksteinallee 11, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr ein-
gesehen werden. Die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Planunterlagen ist auch unter folgendem
Link im Internet möglich:
https://www.mannheim.de/bauleitplanung
Stellungnahmen zur Planung können während des Auslegungs-zeitraums schriftlich, elektronisch
oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Geoinformation und Stadtpla-
nung, Glücksteinallee 11, 68163 Mannheim abgegeben werden. Im Falle einer Niederschrift sowie
für persönliche Rückfragen ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich (Telefonnummer
0621/293-7045 oder per Email an 61.bauleitplanung@mannheim.de).
Stellungnahmen können nur zu den geänderten oder ergänztenTeilen der Planung abgegeben wer-
den. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Als verfügbare Umweltinformationen existieren zu dieser Planung der ebenfalls modifizierte Um-
weltbericht zu den Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Stadt- und
Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter als ergänzender Bestandteil der Begründung. Der Umwelt-
bericht enthält ferner einen Grünordnungsplan und Karten zur Biotoptypenkartierung, der Bewer-
tung der Biotopstrukturen, zu einer Analyse des Baumbestandes, zum Boden sowie einen Konflikt-
plan zur Eingriffsregelung.
Daneben gibt es Unterlagen zur artenschutzrechtlichen Prüfung mit einer dazugehörigen Maßnah-
men-Konzeption, ein Baumgutachten mit Lageplan und Bewertung der Bäume, ein Klimagutachten
zum Bebauungsplan und eine Klimaökologische Stellungnahme zum Rahmenplan, eine Unter-
grunduntersuchung zur Abschätzung abfallrechtlicher und bodenschutzrechtlicher Belange, ein
schalltechnisches Gutachten zumVerkehrslärm mit Schallschutzkonzept sowie Stellungnahmen zu
den Themen Dach-und Fassadenbegrünung, erneuerbare Energien, Gestaltung Oberflächen, Ab-
kühlung Umgebung, Schutz Klima (Verzicht auf Baumaßnahmen), Schutzgut Luft, Schutzgut
Mensch (Luftschadstoffbelastung),Wegfall Erholungsfläche, SchutzgutTiere und Pflanzen undVer-
siegelte Flächen (Wärmeabstrahlung), Kaltlufteingang, Verlust Großbäume (Verdunstungskühle,
Lufthygiene, Bindung Feinstaub), wachsende Lärmbelastung, Ressource Mutterboden, Verbaute
Durchlüftungsschneisen.

Mannheim, 09.12.2021
Stadt Mannheim
Fachbereich Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz

Markus Sprengler, Stadtrat und Sprecher
für Internationales und kommunale Ent-
wicklungspolitik bei Bündnis 90/ DIE
GRÜNEN im Gemeinderat



10693638_10_1

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM

Märkte in Mannheim 202 2
Innenstadt Kapuzinerplanken (Zelte werden gestellt)

21 .11. bis 20 2 2Weihnachtsmarkt
27 .12. bis 3 1 20 2 2 Silvestermarkt

Aussagekräftige Bewerbungen richten Sie bitte
bis spätestens 01 .0 3 20 2 2 an:

Event & PromotionMannheimGmbH
Seckenheimer Landstraße 1 7 4

68163Mannheim
Tel. 0621 12182300 , Fax 0621 12182310

www.ep-ma.de – info@ep-ma .de

Die Bewerbungen müssen die genaue Adresse, das Warenangebot und Angaben über die Art und
Abmessungen des Standes bzw. des gewünschten Zeltes ( 2,5 x 2,5 m, 3 x 3 m, 3,5 x 3,5 m, 4 x 4 m,
5 x 5 m ) enthalten. Außerdem sind die erforderlichen Stromanschlusswerte anzugeben. Den Be-
werbungen ist ein aussagekräftiges Lichtbild desVerkaufsstandes bzw. desWarenangebotes sowie
ausreichendes Rückporto beizufügen.

Die Durchführung der Veranstaltung obliegt u. a. den behördlichen Auflagen und der Genehmigung
durch die Stadt Mannheim. Bewerbungen begründen keinen Rechtsanspruch auf Zulassung zu den
Veranstaltungen oder auf Zuweisung eines bestimmten Standplatzes. Verspätet eingereichte oder
unvollständige Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. Zulassungen erfolgen nur durch
schriftlicheVerträge nach den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts. Bitte beachten Sie unsere Da-
tenschutzbestimmungen auf www.ep-ma.de.

Satzung der Stadt Mannheim über
Sondernutzungen in der FußgängerzoneMarktplatz Rheinau

Aufgrund des § 16 Abs. 7 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg (StrG) in der Fassung vom
11. Mai 1992 (GBl.1992, 329, ber. S. 683) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698) hat der Gemeinderat
der Stadt Mannheim am 26.10.2021 die Satzung über Sondernutzungen in der Fußgängerzone
Marktplatz Rheinau beschlossen.

§ 1
Begriffsbestimmungen/Geltungsbereich

(1) Die Fußgängerzone umfasst die im beigefügten Lageplan gekennzeichnete Fläche. Der Lage-
plan vom 18.05.2021 (Anlage zur Satzung über die Fußgängerzone Marktplatz Rheinau) bildet
einen Bestandteil dieser Satzung.

(2) Der Gemeingebrauch in der Fußgängerzone ist durch die Widmung auf den Fußgängerverkehr
beschränkt. Diese Satzung regelt die über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung
der Fußgängerzone mit Fahrzeugen im Bereich der Schwabenheimer Straße und Marktplatz
Rheinau (Sondernutzung).

(3) Für alle anderen Sondernutzungen im Bereich der Fußgängerzone - hierzu gehören insbeson-
dere: Aufstellen von Tischen und Stühlen für Gaststättenbetriebe, Warenauslagen, ambulantes
Gewerbe, Anlagen der Außenwerbung, Automaten, Schaukästen,Verkaufsstände (Kioske) und
dergleichen gelten die Bestimmungen der Satzung der Stadt Mannheim über Sondernutzungen
an öffentlichen Straßen in der jeweils gültigen Fassung.

§ 2
Erlaubnispflicht

(1) Die über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung der Fußgängerzone mit Fahrzeugen
bedarf der Erlaubnis.

(2) Die Erlaubnis wird nur in besonders begründeten Ausnahmefällen durch öffentlich-rechtlichen
Bescheid nach denselben Grundsätzen erteilt, die für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 16
StrG gelten.

§ 3
Ausnahmen von der Erlaubnispflicht

(1) Eine Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn eine Benutzung durch die Straßenverkehrsbehörde
nach § 29 Straßenverkehrsordnung erlaubt wird oder soweit Sonderrechte nach § 35 StVO be-
stehen.

(2) Anwohner, die auf den angrenzenden Grundstücken über Kraftfahrzeugstellplätze oder Gara-
gen verfügen, dürfen mit ihren Kraftfahrzeugen ohne zeitliche Begrenzung die Fußgängerzone
befahren, um zu bzw. von ihren Stellplätzen/Garagen zu gelangen. Das Parken innerhalb der
Fußgängerzone ist jedoch auch für diesen Personenkreis nicht erlaubt.

(3) Das Be- und Entladen in der Fußgängerzone ist in der Zeit von 00:00 Uhr bis 11:00 Uhr gestattet.
Zu diesem Zweck gilt die Erlaubnis für die Benutzung der Fußgängerzone mit Fahrzeugen bis zu
einem zugelassenen Gesamtgewicht von 7,5 to innerhalb dieses Zeitraums als erteilt.

§ 4
Benutzung der Fußgängerzone durch die Sondernutzungsberechtigten nach § 3

Bei der Benutzung der Fußgängerzone mit Fahrzeugen sind folgende Auflagen zu beachten:
1. Das Befahren der Fußgängerzone darf nur auf kürzestem Weg erfolgen.
2. Der Aufenthalt der Fahrzeuge in der Fußgängerzone ist auf die unbedingt notwendige Dauer
zu beschränken.
3. Fahrten zu den Grundstückseinfahrten der Anlieger*innen sind nur auf den direkten Zufahrtsf-
lächen zulässig.
4. Auf bauliche Vorbauten an den Gebäudefronten, zum Beispiel Balkone, Vordächer oder Mar-
kisen, ist im besonderen Maße zu achten; sie können auch eine geringere Höhe als 4 Meter
aufweisen. Von ihnen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,7 m zu halten.
5. Zu einem Blindenleitsystem und generell zu einer Blindenführrille ist ein Abstand von mindes-
tens 0,6 m zu allen Seiten zu halten. Das Halten auf diesenVerkehrseinrichtungen ist untersagt.
6. Fahrzeuge sind so abzustellen, dass Dritte nicht behindert oder belästigt werden (siehe u.a. §
1 StVO). Bei auftretenden Verkehrsstörungen sind die Fahrzeuge durch den Nutzenden umge-
hend zu entfernen. Fahrzeuge, die infolge einer Nutzung der Sonderrechte nach § 35 StVO, die
Fußgängerzone nutzen, sind hiervon ausgenommen.
7. Soweit erforderlich können im Einzelfall weitere Bedingungen und Auflagen in der Sondernut-
zungserlaubnis festgesetzt werden.
8. Im Übrigen finden die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung entsprechend Anwendung.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 54 StrG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen dieser
Satzung die Fußgängerzone unbefugt zu Sondernutzungen gebraucht oder als Sondernut-
zungsberechtigte(r) den mit der Sondernutzungserlaubnis verbundenen Auflagen zuwiderhan-
delt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu der in § 54 StrG jeweils festgesetzten
Höhe geahndet werden. Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung
findet Anwendung.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

Mannheim, den 09.12.2021
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister B017

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekannt-
machung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von
Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbe-
schluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Anlage zur Satzung über die Fußgängerzone Marktplatz Rheinau

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Der Jahresabschluss 2020 der Universitätsklinikum Mannheim GmbH wurde ordnungsgemäß er-
stellt und nach dem uneingeschränkten Testat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner
vom Aufsichtsrat am 10.05.2021 gem. § 12 (3) lit. d) der Satzung der Universitätsklinikum Mannheim
GmbH genehmigt.

Die Geschäftsführung wurde gem. § 12 (3) lit. e) der Satzung entlastet.

Laut Gesellschafterbeschluss vom 10.05.2021 hat die Gesellschafterversammlung gemäß § 7 lit. h)
der Satzung der Universitätsklinikum Mannheim GmbH den geprüften Jahresabschluss festgestellt.

Der testierte Jahresabschluss 2020 inkl. Lagebericht kann in der Zeit vom 13.12.2021 – 23.12.2021
im Universitätsklinikum Mannheim, Stabsstelle Unternehmenskommunikation, Haus 6, Ebene 2,
Zimmer 5, zu den üblichen Bürozeiten – nachVoranmeldung per E-Mail (unternehmenskommunika-
tion@umm.de) oder per Telefon (0621-383-3184) im Sekretariat der Stabsstelle Unternehmens-
kommunikation und unterWahrung der COVID-19-bedingten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen
– eingesehen werden.

Universitätsklinikum Mannheim GmbH
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Jetzt mitmachen und neues Auto gewinnen

17.36017.360

Einsendeschluss für das Weihnachtspreisrätsel ist am Mittwoch, 15. Dezember, 23.59 Uhr. Die Teilnahme ist ausschließlich online möglich. Die Gewinnziehung erfolgt unter juristischer Aufsicht am Freitag, 17. Dezember. Der Gewinner wird direkt nach der Gewinnziehung am 17. Dezember telefonisch oder per E-Mail über den 

Gewinn informiert. Name und Wohnort des Gewinners werden in unseren Wochenblättern, Stadtanzeigern und dem Trifels Kurier sowie online unter www.wochenblatt-reporter.de, im Newsletter und über die sozialen Medien veröffentlicht. Bitte beachten Sie unsere besonderen Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele 

unter www.wochenblatt-reporter.de/agb Eine Mehrfachteilnahme ist nicht zulässig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeitenden des Verlages und der Angehörige. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenfrei. Im Gegenzug zur kostenfreien Teilnahme dürfen Ihre Daten zur  

Zusendung unseres redaktionellen Newsletters verwendet werden, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b EU-DS-GVO. Sofern Sie keine Werbung wünschen, können Sie uns dies unter widerruf@wochenblatt-reporter.de mitteilen. Beachten Sie bitte, dass in diesem Fall die Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich ist. Informationen zur 

Verarbeitung Ihrer Daten, insbesondere zu den Ihnen zustehenden Rechten gemäß Art. 13 EU-DS-GVO, könne Sie unserer Website unter www.wochenblatt-reporter.de/datenschutz entnehmen oder auf jedem anderen Wege bei uns anfordern.
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